
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. August 2006 

 
Ordnung zur Erlangung des 
akademischen Grades eines 
Doktors der Philosophie 
(Dr.phil.) oder einer Dokto-
rin der Philosophie (Dr. 
phil.) an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität 
 
Aufgrund der Beschlüsse der 
Fachbereichsräte der Fachbe-
reiche 3-11 der an dem 
Abschluss Doktor der Philo-
sophie/Doktorin der Philo-
sophie (Dr. phil.) beteiligten 
Fachbereiche vom 09. Februar 
2005 wird die Ordnung zur 
Erlangung des akademischen 
Grades eines Doktors der 
Philosophie (Dr. phil.)/ einer 
Doktorin der Philosophie (Dr. 
phil.) vom 26. Juni 2001 
(Staatsanzeiger Nr. 46/2001, S. 
4026ff) wie folgt geändert: 
 
Genehmigt mit Erlass vom  
20. Juli 2006, Az.: 6.51.31/1a 
 
Artikel 1 
 
1. Allgemeine Bestimmun-

gen der Fachbereiche 3 – 
11: 

 
a) § 1 Abschlussgrad wird 

um einen neuen Absatz 3 
ergänzt: 

 
„(3) Eine gleichzeitige 
Promotion an einer deut-
schen und einer auslän-
dischen Universität (Doppel-
promotion) ist möglich. 
Näheres hierzu ist in einem 
Kooperationsvertrag 
zwischen den beteiligten 
Universitäten zu regeln. 

Ausnahmebestimmungen 
zu den §§ 10, 11 und 14 
werden in den ergänzenden 
Bestimmungen der Fachbe-
reiche 3-11 geregelt.“ 

 
b) § 1 Abschlussgrad Abs.3 

wird zu § 1 Abs. 4. 
 
c) In § 2 Promotionsaus-

schuss der Fachbereiche 
und Gemeinsame 
Geschäftsstelle wird in 
Abs. 3 Satz 6 neu gefasst: 

 
„Der Vorsitz im 
Promotionsausschuss soll in 
der Regel von einem 
Mitglied des Dekanats 
geführt werden.“ 

 
d) In § 2 Promotions-

ausschuss der Fach-
bereiche und Gemein-
same Geschäftsstelle wird 
Abs. 6 neu formuliert: 

 
„Der Präsident entscheidet 
über Widersprüche nach der 
Verwaltungsgerichtsord-
nung, die gegen Ent-
scheidungen des Promo-
tionsausschusses und der 
Prüfungskommission ein-
gelegt werden.“ 

 
e) § 3 Voraussetzungen für 

die Zulassung zum Pro-
motionsverfahren Abs. 2 
wird nach Satz 4 ergänzt: 

 
„Im Rahmen von besonders 
betreuten Promotionsstu-
dien können Inhaber eines 
sechssemestrigen Studien-
abschlusses im Wege eines 

Eignungsfeststellungsver-
fahrens unmittelbar zum 
Promotionsstudium zuge-
lassen werden. Die Feststel-
lung der besonderen Quali-
fikation (B.A.) trifft der 
Promotionsausschuss nach 
Prüfung des Einzelfalls. Da-
zu müssen herausragende 
Studienleistungen nachge-
wiesen werden. Das Vorbe-
reitungsjahr ist erfolgreich 
abgeschlossen, wenn eine 
Ergänzungsprüfung im Pro-
motionsfach im Umfang 
der mündlichen Magister-
Hauptfachprüfung erfolg-
reich abgelegt wurde. Nä-
heres regeln die ergänzen-
den Bestimmungen der 
Fachbereiche.“ 

 
f) In § 4 Annahme als Dok-

torand werden in Abs. 3 
Satz 2 neu aufgenommen: 
„Juniorprofessoren und Lei-
ter von Nachwuchspro-
grammen“. 

 
g) In § 9 Dissertation werden 

in Abs. 4 Satz 1 neu aufge-
nommen: „Juniorprofesso-
ren und Leiter von Nach-
wuchsprogrammen“. 

 
h) In § 9 Dissertation werden 

in Abs. 5 Satz 1 neu aufge-
nommen: „Juniorprofesso-
ren und Leiter von Nach-
wuchsprogrammen“. 

 
i) In § 9 Dissertation wird in 

Absatz (10) als 2. Satz neu 
aufgenommen: „Eine Ausla-
ge gem. Abs. 7 Satz 4 findet 
nicht statt“. 

 



j) In § 13 Veröffentlichung 
der Dissertation wird 
Abs.4 wie folgt neu gefasst: 

 
„Die Dissertation ist in 
angemessener Weise der 
wissenschaftlichen Öffent-
lichkeit zugänglich zu 
machen. Das ist dann der 
Fall, wenn der Verfasser 
neben den für die Gutach-
ter, Fachbereichsbibliothek 
und der Gemeinsamen 
Geschäftsstelle erforder-
lichen 5 Exemplaren (im 
Falle des Abs. f ein 
Exemplar in kopierfähiger 
Maschinenschrift) unent-
geltlich an die Hochschul-
bibliothek abliefert: 
 
entweder 
a) 25 Exemplare in Buch- 
oder Fotodruck zum Zweck 
der Verbreitung  
 
oder  
b) 3 Exemplare, wenn die 
Veröffentlichung in einer 
Zeitschrift erfolgt 
 
oder  
c) 3 Exemplare, wenn ein 
gewerblicher oder ein 
wissenschaftlicher Verlag 
die Verbreitung über den 
Buchhandel übernimmt 
und eine Mindestauflage 
von 150 Exemplaren 
nachgewiesen wird 
 
oder 
d) 4 Exemplare in kopier-
fähiger Maschinenschrift 
zusammen mit der 
Mutterkopie (Masterfiche) 
und 25 weiteren Kopien in 
Form von Mikrofiches  
 
oder 
e) 4 Exemplare in kopier-
fähiger Maschinenschrift 
zusammen mit 25 CD-
ROMs 
 
oder 
f) 1 CD-ROM, deren 
Datenformat und deren 
Datenträger mit der 

Universitätsbibliothek abzu-
stimmen sind und 4 
Exemplare in kopierfähiger 
Maschinenschrift, wenn die 
Arbeit auf den Internet-
Server der Universitäts-
bibliothek eingespielt wird. 
 
Bei d), e) und f) überträgt 
der Doktorand der 
Hochschule das Recht, von 
den Mikrofiches bzw. den 
jeweiligen elektronischen 
Versionen weitere Kopien 
von seiner Dissertation 
herzustellen und zu 
verbreiten;  

und eine von dem ersten 
Gutachter genehmigte 
Zusammenfassung (Abstract) 
seiner Dissertation im Umfang 
von nicht mehr als einer Seite 
für die Zwecke einer 
Veröffentlichung. Die 
Verteilung der Pflicht-
exemplare obliegt dem 
Fachbereich.“ 
 
2. Die ergänzenden Bestim-
mungen der Fachbereiche 
3-11 werden wie folgt geän-
dert: 
 
a) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Gesellschafts-
wissenschaften (Fb 3)“ 
wird Ziff. 4 neu aufge-
nommen: 

 
„4. Regelungen für beson-
ders betreute Promotions-
studien gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 5 und 6: 
 

- Die Promotionsurkunde 
gem. § 14 wird in deutscher 
und englischer Sprache 
ausgestellt. 

- Nähere Bestimmungen 
regelt der Fachbereichsrat.“ 

 
b) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Evangelische 
Theologie (Fb 6)“ wird 
„Ziff. 4 Sprach-
anforderungen gemäß § 
3 Abs. 3 Satz 3“ um einen 
neuen letzten Satz ergänzt: 

 
„Im Rahmen von besonders 
betreuten Promotionsstu-

dien gilt die Sonderrege-
lung, dass nur die zur Erar-
beitung des Themas der 
Doktorarbeit erforderlichen 
Sprachkenntnisse vorhan-
den sein müssen.“ 

 
c) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Evangelische 
Theologie (Fb 6)“ wird 
Ziff. 5 neu aufgenommen: 

 
„5. Reglungen für beson-
ders betreute Promotions-
studien gemäß. § 3 Abs. 2 
Satz 5 und 6: 
 
- Die Promotionsurkunde 

gem. § 14 wird in deut-
scher und englischer 
Sprache ausgestellt.“ 

- Nähere Bestimmungen 
regelt der Fachbereichs-
rat.“ 

 
d) Unter dem Eintrag „Fach 

reich Katholische Theo-
logie (Fb 7)“ wird Ziff. „4. 
Sprachanforderungen 
gemäß § 3 Abs. 3 Satz 3“ 
um einen neuen letzten 
Satz ergänzt: 

 
„Im Rahmen von besonders 
betreuten Promotionsstu-
dien gilt die Sonderrege-
lung, dass nur die zur Erar-
beitung des Themas der 
Doktorarbeit erforderlichen 
Sprachkenntnisse vorhan-
den sein müssen.“ 

 
e) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Katholische 
Theologie (Fb 7)“ wird 
Ziff. 5 neu aufgenommen: 

 
„5. Regelungen für beson-
ders betreute Promotions-
studien gemäß. § 3 Abs. 2 
Satz 5 und 6: 
- Die Promotionsurkunde 
gem. § 14 wird in deut-
scher und englischer Spra-
che ausgestellt.“ 
- Nähere Bestimmungen 
regelt der Fachbereichsrat.“ 
 

f) Unter dem Eintrag „Fach-
bereich Philosophie und 
Geschichtswissenschaf-



ten (Fb 08)“ wird in Ziff. 
2 Promotionsfächer die 
Fachbezeichnung „Ge-
schichte und Kultur der 
römischen Provinzen“ er-
setzt durch „Archäologie 
und Geschichte der römi-
schen Provinzen“. 

 
g) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Philosophie und 
Geschichtswissenschaf-
ten (Fb 08)“ wird in Ziff. 
4 Sprachanforderungen 
gem. §3 Abs. 3 Satz 3 die 
Fachbezeichnung „Ge-
schichte und Kultur der 
römischen Provinzen“ er-
setzt durch „Archäologie 
und Geschichte der römi-
schen Provinzen“. 
 

h) Unter dem Eintrag „Fach-
bereich Philosophie und 
Geschichtswissenschaf-
ten (FB 08)“ werden in 
den Ziffern 2 Promoti-
onsfächer und. 4 Sprach-
anforderungen gem. § 3 
Abs. 3 Satz 3 die Fächer 
„Archäologie und Ge-
schichte der römischen 
Provinzen“, „Hilfswissen-
schaften der Altertums-
kunde“ und „Vor- und 
Frühgeschichte“ ersatzlos 
gestrichen. 

 
i) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
(FB 09)“ werden in Ziff. 2 
Promotionsfächer die 
folgenden Fächer neu auf-
genommen: „Archäologie 
und Geschichte der römi-
schen Provinzen“, „Hilfs-
wissenschaften der Alter-
tumskunde“ und „Vor- und 
Frühgeschichte“. 

 
j) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
(FB 09)“ wird als neue 
Ziff. 4 aufgenommen. Die 
darauffolgenden Ziffern 
verschieben sich entspre-
chend: 

 

„4. Regelungen für beson-
ders betreute Promotions-
studien gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 5 und 6: 
Die Zulassung zur Promoti-
on im Fach: 
Klassische Archäologie 
Archäologie und Kulturge-
schichte des Vorderen Ori-
ents 
Vor- und Frühgeschichte 
Archäologie und Geschich-
te der römischen Provinzen 
Hilfswissenschaften der Al-
tertumskunde 
Musikpädagogik 
Musikwissenschaft 
Griechische Philologie 
Lateinische Philologie 
setzt ein abgeschlossenes 
Magister- oder Masterstu-
dium voraus.“ 

 
k)  Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
(FB 09)“ werden in Ziff. 5 
Sprachanforderungen 
gem. § 3 Abs. 3 Satz 3 die 
folgenden Fächer neu auf-
genommen: 

 
„Archäologie und Ge-
schichte der römischen 
Provinzen: 
Englisch, Französisch und 
Latinum 
 
Hilfswissenschaften der 
Altertumskunde: 
Englisch, Französisch, Lati-
num und Graecum 
 
Vor- und Frühgeschichte: 
Englisch, Französisch und 
Latinum oder Nachweis 
ausreichender Kenntnisse in 
einer dritten modernen 
Fremdsprache.“ 
 

l) Unter dem Eintrag „Fach-
bereich Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
(Fb 09)“ wird in Ziff. 5 der 
Text für Turkologie wie 
folgt neu gefasst: 

 
„Mindestens ausreichende 
Kenntnisse des Englischen 
sowie des Französischen 
oder Lateinischen. Lese-

kenntnisse in zwei der vier 
folgenden Sprachen: Chi-
nesisch (klassisch oder mo-
dern), Arabisch, Russisch, 
Persisch. Der Nachweis von 
Französisch- bzw. Latein-
kenntnissen kann auf An-
trag erlassen werden, wenn 
statt dessen die ausreichen-
den Kenntnisse einer ande-
ren für die Turkologie 
wichtigen Arbeitssprache 
nachgewiesen werden. 
Hierbei muss es sich um ei-
ne andere Sprache als die 
in Satz 2 genannten Lese-
kenntnisse handeln. Über 
den Antrag entscheidet der 
Promotionsausschuss im 
Benehmen mit dem Fach-
vertreter.“ 

 
m) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
(Fb 09)“ wird in Ziff. 8 
Spezielle Promotions-
voraussetzungen nach 
dem Halbsatz „ Falls im Ab-
schlussexamen nicht als 
Nebenfach „Altorientali-
sche Philologie gewählt 
wurde“, die Worte“ in der 
Regel“ neu aufgenommen. 

 
n) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Neuere Philolo-
gien (FB 10)“ wird als 
neue Ziff. 4 aufgenommen. 
Die darauffolgenden Ziffern 
verschieben sich entspre-
chend: 

 
„4. Regelungen für beson-
ders betreute Promotions-
studien gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 5 und 6: 
Die Zulassung zur  
Promotion im Fach: 
Anglistik 
Amerikanistik 
Germanistik 
Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissen-
schaft 
Romanistik 
Allgemeine Sprachwissen-
schaft 
Skandinavistik 
Theater- Film- und  
Medienwissenschaft 



setzt ein abgeschlossenes 
achtsemestriges Magister-/ 
Master-/ Diplomstudium 
oder Staatsexamen voraus. 
Ein unmittelbarer Zugang 
zum Promotionsstudium 
nach einem sechssemestri-
gen Studienabschluss 
(B.A.) ist nicht möglich.“ 

 
o) Unter dem Eintrag „Fach-

bereich Neuere Philolo-
gien (FB 10)“ wird in Ziff. 
5 Sprachanforderungen 
gem. § 3 Abs. 3 Satz 3 der 
Text für Romanistik wie 
folgt neu gefasst: 

 
„Es sind zwei romanische 
Sprachen nachzuweisen, 
eine davon muss Franzö-
sisch, Spanisch, Italienisch 
oder Portugiesisch sein.“ 

 
Artikel II 
 
Die Änderungen treten am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im 
Unireport aktuell in Kraft. 
 
Frankfurt am Main, den  
14. August 2006 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rainer Voßen 
Geschäftsführender 
Vorsitzender der Gemeinsamen 
Geschäftsstelle 
 
 
 
 
www.satzung.uni-
frankfurt.de 
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